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bei den parlamentarischen Kampfen ist jedoch
der, dass, ob nun das Verlangen nach Erspar-
nissen im Heeresbudget von Erfolg begleitet ward
oder nicht, die Armee darunter leidet, und die-
selbe bildet die einzige Iastitution Italiens, die
durch das Parteigetriebe der letzten 20 Jahre
nicht demoralisiert worden ist, den -einzigen
iibrig gebliebenen Stitzpunkt eines gesunden Pa-
triotismus und einer tichtigen Verwaltung, die
Schule der Mannhaftigkeit, der Disziplin und der
Selbstverlengnung. Wenn jedoch in die Armee
der Geist der Intrigue und der Korruption ein-
gedrungen sein wird, der die meisten Zweige
des italienischen Civildienstes angesteckt hat, so
werden diejenigen, die tber die Zukunft Italiens
pessimistisch denken, keinem Widerspruch be-
gegnen, denn die beste Schule der italienischen
Nation wirde dawmit offenbar zerstért werden.
v. G.
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man aber doch einen Anbhaltspunkt zur Ab-
schitzung der Schiessergebnisse habe, enthalt
die Schiessvorschrift eine Tabelle, in welcher die
Prozentzahlen festgesetzt sind, welche ein vor-
ziigliches, sehr gutes oder gutes Resultat be-
deuten. Die darin gestellten Anforderungen sind
keineswegs hohe. Sinkt das Schiessresultat einer
Kompagnie unter gut, so werden die Offiziere
und Unteroffiziere einer Priifung dber ihre Kennt-
nisse im Schiesswesen unterworfen. Als sehr gut
muss die Bestimmung bezeichnet werden, dass
bei den gefechtsmissigen Schiessen keine Be-
rechnung der Trefferprozente stattfinden darf,
sondern dass bei der Beurteilung nur die geni-
gende Trefferzahl und die Feuerleitung in Be-
tracht gezogen werden sollen. Eine solche
Vorschrift wirde auch bei uns man-
cher Kinstelei ein Ende machen. ¥
C. H. E.

filustrierte Schweizer-Geographie fir Schule und
Haus, von Manrus Waser. Finfte Auflage.
Verlag von Benziger & Comp. in Einsiedeln.
cart. 285 S. Preis Fr. 1. 75.

Die Einteilung des behandelten Stoffes ist
zweckmissig. 'Das Buch ist gut und anregend
geschrieben und mit 180 hiibsch ausgefiihrten
Ilustrationen (Ansichten von Gebirgspartien,
Stadten und merkwirdigen Ortlichkeiten u. s. w.)
geschmiickt. Eine Tafel mit den Wappen der
Eidgenossenschaft in Farbendruck und die Leu-
zinger’sche Schulkarte (Massstab 1 :750,000)
sind eine willkommene Beigabe. Fiir Erwerbung
der Landeskunde kann die Arbeit niitzliche Dienste
leisten. Der Preis des Buches ist in Anbetracht
des Gebotenen ungemein billig.  Wir hoffen, dass
dasselbe grosse Verbreitung finden werde und
konnen dasselbe bestens empfehlen. '

Die russische Schiessvorschrift vom Jahre 1893
filr das Dreilinien-Gewehr. Bearbeitet von
Freiherr von Tettau, Prem.- Lieut. Hannover
1894, Helwing’sche Verlagsbuchhandlung.
Preis Fr. 2. 15.

Die russische Schiessvorschrift, welehe v. Tettan
in einer recht guten Bearbeitung verdffentlicht,
bietet auch fiir uns insofern ein Interesse, als
sie das in Russland zur Anwendung kommende
Verfahren in der Schiessausbildung zeigt, wel-
ches von demjenigen anderer Staaten in vielen
Beziehungen abweicht. So ist der Unterricht in
der sog. Schiesstheorie fir "die Mannschaften
geradezu untersagt; ferner kennt die russische
Armee kein Bedingungsschiessen, sondern der
Mann geht ohne Riicksicht darauf, ob er ctwas
oder nichts getroffen hat, -von einer Ubung zur
andern dber. Bei den Schiessibungen iber 200
Schritt (140 m) wird sogar erst gezeigt, wenn
alle Schiisse einer Ubung verfeuert sind. Damit

Hippologische Gedanken. Von einem Freunde des
Vollblutpferdes. gr. 8° 13 8. Berlin 1894,
B. 8. Mittler & Sohn. Preis 55 Cts.

Auf wenig Seiten legt der Verfasser seine
Ansichten iber das Vollblutpferd, Renuen u. s. w.
dar. Die kurze Abhandlung ist fiir jeden Renn-
mann (Reiter, Traineur oder Ziichter) von Inter-
esse. Am Schlusse der Betrachtungen wird ge-
sagt : ,Der wahre, ideale Sportingscharakter, der
sich im Gegensatz zum Phrasenr auf wirkliche
Leistungen und nicht Versprechungen beruft,
steckt in jedem grossen Manne, ob Feldherr oder
Diplomat, ob Dichter oder Pastor, es ist eins!
Ein Moltke und ein Bismarck, sowie ein Dante
und ein Luther sind leuchtende Sportingscharak-
tere, die ein bestimmtes Ziel im Auge, unbeirrt
um die mitgaloppierende Tageskritik ihre Renn-
bahn ehrlich kdmpfend tberwanden mit deut-
lichem Bewusstsein, wo der Siegespfosten steht.
Nicht vorher und nicht nachher, sondern gerade
im Siegespfosten ist die Entscheidung, da muss
es stimmen,*

Eidgenogggnschaft.

— (Zum Direktor der eidgendssischen Waffenfabrik) ist
Herr Ingenieur Louis von Stiirler, von und in Bern,
vom Bundesrat ernannt worden.

— (Ernennung.) Zu Instruktoren erster
Klasse der Kavallerie wurden ernannt die
Herren: Oberstlieutenant de Cerjat Henri in Lausanue,
Oberstlientenant Bernard Theophil in Bern, Oberst-
licutenant Wildbolz E. in Bern.

— (Befdrderung.) Herr Major Herm. Jent wird zum
Oberstlieutenant der Infanterie befordert und ihm das
Kommando des Infanterieregiments 17 Landwehr iiber-
tragen.

— II. Division. (Unfall.) In Colombier wurde ein Soldat
auf dem Schiessplatz durch die Hand geschossen.

*) Mit dieser Ansicht, der in unserm Blatte schon
wiederholt Ausdruck gegeben wurde, erkliren wir uns
sehr einverstanden. D. R.




	Die russische Schiessvorschrift vom Jahre 1893 für das Dreilinien-Gewehr [Freiherr von Tettau]

